
Stadt Sangerhausen

 
 

Sangerhausen, 23.10.2025
 

Beschlussvorlage BV/218/2025

__________________________________________________________________________
 

Erarbeiter: FB Stadtentwicklung und Bauen Erstellt am: 09.10.2025
  Status: öffentlich
Einbringer: Oberbürgermeister

 
 
Gegenstand:
Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 105 KVG LSA in Höhe von
198.300 € im Zuge einer Ansatzumsetzung von dem Ergebnishaushalt in den 
Investitionshaushalt
 

Gesetzliche Grundlagen:
 § 105 KVG LSA
 
 
Verweisungen und -beratungen

Gremium Beratung am:

Verwaltungsleitungssitzung 22.10.2025
Finanzausschuss 04.11.2025
Hauptausschuss 12.11.2025
Stadtrat 13.11.2025

 
 
 
Begründung:
Im Haushaltsjahr 2025 waren in den Sachkonten 53910000 (Sonstige Transferauswendungen
– 136.200 €) und 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – 62.100 €)
insgesamt 198.300 € geplant. Diese Mittel sollten für Städtebaufördermittel zum Zwecke der
Förderung für private Baumaßnahmen sowie Mittel für das Treuhänderhonorar bereitgestellt
werden. 
 
Nach Anfragen an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mansfeld Südharz und der
Prüfung der städtischen Eröffnungsbilanz durch den Landesrechnungshof wurde der Stadt
Sangerhausen nach Genehmigung des Haushaltes 2025 mitgeteilt, dass Zuschüsse an Dritte
im Rahmen von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen dem Investitionshaushalt zuzuordnen
sind. 
 
Daher müssen die Mittel aus dem Ergebnishaushalt in den Investitionshaushalt in Höhe von
198.300 € umgesetzt werden, da diese zwingend benötigt werden. 
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Finanzbedarf:
Finanzielle Auswirkungen: Ja  

Gesamtkosten: 198.300 €  

jährliche Folgekosten  

Produkt: 51100100 Räumliche Planung- und 

Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto: 01410000 Immaterielle 
Vermögensgegenstände 

aus geleisteten 
Zuwendungen

Maßnahmenummer: 511001M00016 Lebendige Zentren

 
 
 
 
Beschlusstext:
Der Stadtrat stimmt den außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 198.300 € im Zuge
einer Ansatzumsetzung von dem Ergebnishaushalt in den Investitionshaushalt im 
 

 Produkt 51100100 – Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

 Sachkonto 01410000 – Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten
Zuwendungen 

 Maßnahmenummer 541001M00016 (Lebendige Zentren) zu.
 
Die Deckung erfolgt aus
 

 Produkt 51100100 – Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

 Sachkonto 23410000 – Sonderposten aus Anzahlungen

 Maßnahmenummer 541001M00016 (Lebendige Zentren)
 Betrag: 158.600 €

 
sowie
 

 Produkt 54100100 – Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

 Sachkonto 09620000 – Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen

 Maßnahmenummer 541001M00082 (wassergebundene Decken auf Plätzen)

 Betrag: 39.700 €.
 
 
 
 
Bemerkung:
Veröffentlichung:
tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung
 
 
 
 




